1) Muster für einen Dienstzettel gemäß § 2 AVRAG

Dienstzettel

gemäß Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz

für Angestellte

 1. Arbeitgeber (Name und Anschrift):

 2. Arbeitnehmer:


 Herr/Frau(  

 geb. am: 



 Anschrift: 


 3.
Beginn des Dienstverhältnisses:


Der erste Monat gilt als Probemonat iS § 19 Abs. 2 AngG.*


Das Dienstverhältnis ist unbefristet / bis ....................... befristet.*

 4.
Für die Kündigung des Dienstverhältnisses gelten die Bestimmungen des Angestelltengesetzes bzw. des anzuwendenden Kollektivvertrages*

Kündigungsfrist/-termin:* .............................................................................

 5.
Gewöhnlicher Arbeits(Einsatz)ort, erforderlichenfalls Hinweis auf wechselnde Arbeits(Einsatz)orte:

 6.
Vorgesehene Verwendung

 7.
Einstufung gemäß Rahmenkollektivvertrag für die Angestellten der Industrie, Gehaltsordnung für die ...............................................industrie.


Verwendungsgruppe 



Angerechnete Verwendungsgruppenjahre 


 8.
Das tatsächliche monatliche Bruttogehalt* (Fixum)* beträgt EUR .....................................


Fälligkeit der Auszahlung: .................................................

Allfällige sonstige Entgeltsbestandteile


richten sich nach anzuwendenden
Kollektivverträgen*


Betriebsvereinbarungen*

auf Grund Vereinbarung


.


.


Provisionsregelung / Prämie*


.



.


 9.
Das Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes richtet sich nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes idgF und nach allfällig anzuwendenden Bestimmungen des Nachtschwerarbeitsgesetzes bzw. kollektivvertraglichen Regelungen.


Ergänzende Regelungen:*

10.
Die wöchentliche Normalarbeitszeit richtet sich nach dem anzuwendenden Kollektivvertrag und beträgt 
 Stunden.*


Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
 Stunden

(Teilzeitbeschäftigung).*


Für das vorliegende Dienstverhältnis gilt das Angestelltengesetz. Weiters gelten derzeit der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie idgF und die jeweils anzuwendenden (Zusatz)Kollektivverträge idgF für die Angestellten der 
 industrie.


Weiters gelten nach Maßgabe ihres Geltungsbereiches die zwischen Betriebsinhaber/Unternehmensleitung und den jeweils zuständigen Organen der gesetzlichen Arbeitnehmervertretung auf Betriebs- bzw. Unternehmensebene abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen iS des Arbeitsverfassungsgesetzes. Diese sind gemäß Arbeitsverfassungsgesetz in 
 zur Einsichtnahme aufgelegt.

allfällige Unterschriften:


, am 


gebührenfrei gemäß § 2 Abs. 1 AVRAG

( Nichtzutreffendes bitte streichen.





